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Im Focus
Keine Stromsteuerentlastung für Unternehmen in Schwierigkeiten 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 19.01.2022 - VII R 28/19 erstmals entschieden, dass Unternehmen in Schwierig-
keiten keine stromsteuerliche Entlastung gewährt werden darf. Dies gelte auch dann, wenn das Unternehmen in einen Konzern 
eingebunden sei und eine positive Fortführungsprognose gestellt werden könne. 
Im Streitfall wies die Klägerin in ihrer Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Ihre Anträge auf Strom -
steuerentlastung nach § 9b und § 10 StromStG lehnte das Hauptzollamt mit der Begründung ab, dass die Klägerin ein sogenann-
tes Unternehmen in Schwierigkeiten sei und daher nach Maßgabe des unionsrechtlichen Beihilferechts die beantragten Entlastun-
gen nicht gewährt werden dürften. Einspruch und Klage blieben erfolglos. Auch der BFH hat die Vorinstanzen bestätigt. Aufgrund 
ihrer selektiven Wirkung seien Stromsteuerentlastungen staatliche Beihilfen und unterlägen als solche dem Durchführungsverbot 
nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV. 
Im Streit ging es insbesondere um die Frage, ob ein Unternehmen auch dann in Schwierigkeiten im Sinne des Art. 2 Nr. 18 der 
 Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) ist, wenn zwar mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals infolge 
aufgelaufener Verluste verloren gegangen ist, jedoch wegen der Einbindung des Unternehmens in einen Konzern eine positive 
Fortführungsprognose gestellt werden kann. 
Hierzu hat der BFH zwei wesentliche Aussagen getroffen: Erstens stelle die AGVO bei der Definition eines Unternehmens in 
Schwierigkeiten in Art. 2 Nr. 18 Buchst. a AGVO konkret auf die einzelne GmbH ab, welche die Beihilfe beanspruche. Dieser auf 
 bestimmte Gesellschaftsformen bezogene Unternehmensbegriff umfasse deshalb nicht einen Zusammenschluss mehrerer 
 Unternehmen in einem Konzernverbund. Zweitens komme es auf eine positive Fortführungsprognose nicht an, weil eine solche 
Einschränkung nach dem Wortlaut des Art. 2 Nr. 18 Buchst. a AGVO nicht vorgesehen sei. Dem Unionsgesetzgeber sei es gerade 
darauf angekommen, dass keine detaillierte Untersuchung der wirtschaftlichen Situation des Antragstellers notwendig ist. 
                                                                                                                                                                                                             > DokNr. 22006473 

Citycard als Mehrzweck-Gutschein? 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich in einem Vorabentscheidungsersuchen erstmals zur Anwendung der ab 2019 gelten-
den Gutscheinregelungen in der Mehrwertsteuerrichtlinie geäußert. Im besagten Fall ging es um eine sog. Citycard, die ihren 
 Inhaber während einer begrenzten Dauer berechtigt, mehrere touristische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Der EuGH hat 
die zentrale Frage, ob eine sog. »Citycard« ein Gutschein und ggf. auch ein Mehrzweckgutschein ist, mit Urteil vom 28.04.2022 
– C-637/20 – Rs. DSAB Destination Stockholm bejaht.  
Ein Mehrzweck-Gutschein zeichnet sich dadurch aus, dass im Zeitpunkt der Ausstellung nicht sämtliche Informationen für die 
 Bestimmung der Umsatzsteuer vorliegen. Vielmehr erfolgt die Besteuerung erst dann, wenn die Lieferung oder Leistung tat -
sächlich erbracht wird. Im konkreten Fall erlaubte der Gutschein dem Card-Inhaber in einem begrenzten Zeitraum und bis zu einem 
bestimmten Wert das Recht auf Zugang zu vielen Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt. Zweifel an dem Mehr-
zweck-Gutschein-Charakter der City Card ergaben sich daraus, dass ein normaler Verbraucher diese wegen ihrer kurzen Geltungs-
dauer und zugleich hohen Wertgrenze nicht im vollen Umfang nutzen kann.  
Das sah der EuGH aber als irrelevant an. Im Grundsatz sei eine Karte, die den Inhaber berechtigt, Leistungen an einem bestimmten 
Ort  während eines begrenzten Zeitraumes und bis zu einem bestimmten Wert in Anspruch zunehmen, ein Gutschein i.S.d. Art. 30a 
Nr. 1 MwStRL und auch ein Mehrzweck-Gutschein i.S.v. Art 30a Nr. 3 MwStRL dar, da die auf die gebotenen Dienstleistungen 
 geschuldete Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt seiner Ausstellung nicht feststehe.                                                        > DokNr. 22006474 
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